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©nbtidb ift beroorzuf)eben, baß auch biefel Oaljr bie
oielen Sagungen wirtfcbaftlicber Serbänbe
unb Drganif ationen wefentlicb p einem guten @r=

folg ber SReffe betgetragen haben. Sie Sebeutung biefet
3ufammenfünfte in ber SReffefiabt ift außerbem unter
bem pf)ern ©eficbtlpuntte einzuflößen, baß berart bie

oerfd&iebenen an bem Aufbau unferer SGßirtfcf)aft unb
ber wirtßhaftltcben ©rtöctjtigung unferel 3SoIfes arbei*
tenben Gräfte p gemeinfamem Qufammenroirten oer*
einigt unb wertooße Anregungen ju neuem ©Raffen
oermittelt erhalten.

@o ergibt ftcb abfcßließenb : Stelgeftaltig ift öal @r*

gebnil ber SReffe 1925 für bal gefamte 2Birtfcbaftlleben
ber Schweiz- Siefer ©rfolg ift legten ©nbel aul bem
SGBefen ber SReffe gemorben. Sarau! refulttert ail ©r=

gebnil ber StBeiterentwicflung für bie Qnftitution ber
Schweizer 9Ruftermeffe ail folcije : Ser äußern Aulge*
fiaitung entfprid)t auch bie Steigerung ißre! (jnnenwertel.

6Mffion$nieiett int Mon 6t. Ma.
(Korr.) SBo|I nirgenbl ift bal Submiffionlwefen

fo neuzeitlich unb berart im ©ino ernennen mit bem
©ewerbeoerbanb georbnet roorben mie im Kanton unb
in ber Stabt St. ©aßen. SRacbteilig ift einzig, baß oon
ben ©ewerbeoertretern etroal ju rafci) aufeinanbetfoigenb
wieber neue Sorfcßläge gemalt werben. Sie im Amtl*
beriet bei SRegierunglratel oom Qa|re 1923 befannt
gegebenen AnberunglûorfcÇiâge — gegenüber ber 33er*

orbnung über bie Vergebung oon ftaatiid^en Arbeiten
(oom 30. SRai 1919) — bel ïantonalen ©ewerbeoer*
banbel jur ^Regelung bel Submiffionlwefen! fiaben
burd| 9ftegterungSralSbef<hIuß oom 1. Quli 1924 eine
vorläufige ©rlebigung gefunben. SGBte außerorbentlidj
ferner el ift, burci) ben ©rlaß oon Sergebungloorfchrif*
ten bal jur SBaijrung ber Qntereffen ber ©ewerbetrei*
benben, fowohl ail aud) bel Sauherw, 3îicE)tige p treffen,
bat bie neuefte IReoifion ber ïantonalen ©ubmiffionl*
oerorbnung toieber gezeigt. tRoct) beoor bie ermähnten
Sßorfd^läge bel ©ewerbeoerbanbeS oom Qaßre 1923 oom
Aegierunglrat befpnbelt toaren, bat ber genannte Ser*
banb toieber neue Anträge unterbreitet, bie oon jenen
joefentücb abtoeicben unb folgenbe ^Regelung oorfeben:

Sie einzelnen 33etoerber redbnen für ftd) allein unb
obne oorbetige SRitroirïung ber SRedEpunglfieße bel 33er*
banbel. Sofern ficb unter ben juftanbe gefommenen
Angeboten llnterfdbiebe oon mebr ail 10 ^rojent erge*
ben, bat bie Sehörbe oom Serufloerbanb eine Serecf)*
nung mit ben nottoenbigen Setaiiïalïulationen etnpoer*
langen. Seabftdjtigt bie Sehörbe bie 33ergebung an ein
Angebot, bal mebr all ettoa 5 ^rojent unter ber Se*
recfjnung bel 33erbanbel bleibt, fo mirb fte oon ben für
bie 3Sergebung in Setradjt falienben llnternebmern in
gleicher ÄJeife betailtierte ©inzelberedpungen einoerlangen
unb ben Organen bel Serufloerbanbel ©elegenbeit ge*
ben pr ^Rechtfertigung ibrer greife, ©radjtet bie Selprbe
bie greife bel Serbanbel ail richtig, fo foil unter glet*
^en Arbeitlbebingungen ber 3^fd^iag an ein Angebot
erfolgen, bal nicbt mebr ail ettoa 5 ^rojent oon btefen
Reifen abœeidbt. Siefel Serfahren, bal bie Stabt
@t. ©alien oetfu^ltoeife eingeführt hat, murbe oon ber
Bereinigung fctpoetzerifcher Siefbauunternehmer all un*
itoecfmafjig erachtet unb audb oon ben Abteilungloor*
ftdnben ber ïantonalen tedpifdhen Sureauj abgelehnt,
wlbefonbere mit ber Segrünbung, baft bie Setedpungl*
neue bel Serufloerbanbel, toenn fie unter anfälligem
Beijug ber Sewerber bie SerbanblredEpung erft nach
©roffnung bet Angebote aufftelle, jroeifeHol bal Sefireben
vaben werbe, bie Seredpung möglich ft in einem ben

Wo«.o l>©o.'xa©r

RohOlmoioren
Im Betrieb äusserst vorteilhaft. Im Preise sehr günstig.

Prospekte und (Merten durch die
Generalvertreter:

HIir>f§fef»y Dflann & Co.
Tel.s.4i09 ASfcii&^sedeii-Ziir'ieh. 3i3i/42a

Angeboten angepaßten fRahmen p halten, womit jeben*
fall! bem Sauherrn nic^t gebtent fei.

Silber lauteten bie bezüglichen Seftimmungen ber
ïantonalen Submiffionloerorbnung: Art. 22. Serufl*
oerbänbe unb Submittanten finb berechtigt, bei öffent*
lidhen Submiffionen ber Sehörbe oor ber ©röffnung
ber Angebote Preisberechnungen mit ben nottoenbigen
©injelangaben einzureichen.

©rfcheint bie Seredpung einel Serufloerbanbel ber
oergebenben Sehörbe all angemeffen, fo foH bie Serge*
bung an einel ober mehrere Angebote erfolgen, bie nicht
erheblich baoon abweichen.

©rflärt bie Sehörbe bie Seredpung einel Serufl*
oerbanbel all unannehmbar, fo hat tetjterer bal Sed)t,
innert brei Sagen eine Überprüfung burch mlnbeften!
jwei Sadperftänbige p oerlangen. Sie Sadperftanbigen
werben p gleichen Seilen oon ber oergebenben Sehörbe
unb bem betreffenben Serufloerbanb bezeichnet. Ser
einfiimmige Sefunb ber Sadhoerftänbigen, befiele biefer
in einer Sefiätigung ober Serict)tigung ber Sere^nung
bei Serufloerbanbel, ift im Sinne oon Abfaß 2 biefel
Artiïell für bie Sergebung maßgebenb.

Siegen ïetne Seredpungen oon Serufloerbänben oor
ober tonnen fiel) bie Sachoerfiänbigen nidht einigen, fo
hat bie Sehörbe bie Sergebung nad) freiem ©rmeffen
in SBürbigung bei in Art. 21 aufgefaßten ©runbfaßel
oorjunehmen (b. h- ber 3ufthlag foil p einem mit ber
geforberten Arbeitlleifiung in richtigem Serhältnil ftehen*
ben $ßrei§ erfolgen).

3« Serödfi^tigung ber oben genannten ©inmänbe
bei ©ewerbeoetbanbel hat ber Segierunglrat bie Ar*
tiïel 22 u. 23 ber Submifftonloerorbnnng oom 30. 9Rai
oerfu^lweife unb auf 3ufeh^ hi", wie folgt abgeanbert:

Art. 22. 3«^ Seurteilung ber ißreilwürbigteit im
Sinne oon Art. 21 lönnen bie Seroerber unb Serufl*
oerbänbe ber Sehörbe oor ber ©röffnung Angebote*
ißreilberedpungen einreichen. 3ft bie oon einem Serufl*
oerbanb eingereichte Serechnung auf ©runb ber Konjunï*
turoerhältniffe fachmänmfeh unb forgfältig burchgeprüft,
fo foü fie bei ber Sergebung all SBeglettung btenen.

Art, 23. Sie Sergebung einer Arbeit ober Siefe*

rung an ein Angebot, bal in ber bereinigten ©nbfumme
mehr all etwa 12 ißtojent niebriger ift all bie weg*
leitenbe Serechnung bei Serufloerbanbel, erfolgt erft
nach S^üfung ber in ber gleichen Art wie bie Serbanbl*
redpung aufgehellten SetailberedEpung bei betreffenben
Sewerberl unb nachbem bem Serufloerbanb ©elegenbeit
jur ^Rechtfertigung feiner ißreilanfäße geboten würbe.

UeiDaiasvts».
HantonaPjiirchertfchet ©eweebeoerbonb. SieSele*

giertenoerfammlung bel fantonal*zür^erifd)en @e*
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Endlich ist hervorzuheben, daß auch dieses Jahr die

vielen Tagungen wirtschaftlicher Verbände
und Organisationen wesentlich zu einem guten Er-
folg der Messe beigetragen haben. Die Bedeutung dieser
Zusammenkünfte in der Messestadt ist außerdem unter
dem höhern Gesichtspunkte einzuschätzen, daß derart die

verschiedenen an dem Aufbau unserer Wirtschaft und
der wirtschaftlichen Ertüchtigung unseres Volkes arbei-
tenden Kräfte zu gemeinsamem Zusammenwirken ver-
einigt und wertvolle Anregungen zu neuem Schaffen
vermittelt erhalten.

So ergibt sich abschließend: Vielgestaltig ist das Er-
gebnis der Messe 1925 für das gesamte Wirtschaftsleben
der Schweiz. Dieser Erfolg ist letzten Endes aus dem
Wesen der Messe geworden. Daraus resultiert als Er-
gebnis der Weiterentwicklung für die Institution der
Schweizer Mustermesse als solche: Der äußern Ausge-
staltung entspricht auch die Steigerung ihres Innenwertes.

SÄmissimsiiiesc» im KM«« St. Gà
(Korr.) Wohl nirgends ist das Submissionswesen

so neuzeitlich und derart im Einvernehmen mit dem
Gewerbeverband geordnet worden wie im Kanton und
in der Stadt St. Gallen. Nachteilig ist einzig, daß von
den Gewerbevertretern etwas zu rasch aufeinanderfolgend
wieder neue Vorschläge gemacht werden. Die im Amts-
bericht des Regierungsrates vom Jahre 1923 bekannt
gegebenen Änderungsvorschläge — gegenüber der Ver-
ordnung über die Vergebung von staatlichen Arbeiten
(vom 30. Mai 1919) — des kantonalen Gewerbever-
bandes zur Regelung des Submiffionswesens haben
durch Regierungsratsbeschluß vom 1. Juli 1924 eine
vorläufige Erledigung gefunden. Wie außerordentlich
schwer es ist, durch den Erlaß von Vergebungsoorschrif-
ten das zur Wahrung der Interessen der Gewerbetrei-
benden, sowohl als auch des Bauherrn, Richtige zu treffen,
hat die neueste Revision der kantonalen Submissions-
Verordnung wieder gezeigt. Noch bevor die erwähnten
Vorschläge des Gewerbeverbandes vom Jahre 1923 vom
Regierungsrat behandelt waren, hat der genannte Ver-
band wieder neue Anträge unterbreitet, die von jenen
wesentlich abweichen und folgende Regelung vorsehen:

Die einzelnen Bewerber rechnen für sich allein und
ohne vorherige Mitwirkung der Rechnungsftelle des Ver-
bandes. Sofern sich unter den zustande gekommenen
Angeboten Unterschiede von mehr als 10 Prozent erge-
ben, hat die Behörde vom Berufsverband eine Berech-
nung mit den notwendigen Detailkalkulationen einzuver-
langen. Beabsichtigt die Behörde die Vergebung an ein
Angebot, das mehr als etwa 5 Prozent unter der Be-
rechnung des Verbandes bleibt, fo wird sie von den für
die Vergebung in Betracht fallenden Unternehmern in
gleicher Weise detaillierte Einzelberechnungen einverlangen
und den Organen des Berufs Verbandes Gelegenheit ge-
den zur Rechtfertigung ihrer Preise. Erachtet die Behörde
die Preise des Verbandes als richtig, so soll unter glei-
chen Arbeitsbedingungen der Zuschlag an ein Angebot
Aolgen, das nicht mehr als etwa 5 Prozent von diesen
Preisen abweicht. Dieses Verfahren, das die Stadt
St. Gallen versuchsweise eingeführt hat, wurde von der
Vereinigung schweizerischer Tiefbauunternehmer als un-
zweckmäßig erachtet und auch von den Abteilungsoor-
ständen der kantonalen technischen Bureaux abgelehnt,
msbesondere mit der Begründung, daß die Berechnungs-
stelle des Berufsoerbandes, wenn sie unter allfälligem
Veizug der Bewerber die Verbandsrechnung erst nach
Eröffnung der Angebote aufstelle, zweifellos das Bestreben
haben werde, die Berechnung möglichst in einem den

WWllMII
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Angeboten angepaßten Rahmen zu halten, womit jeden-
falls dem Bauherrn nicht gedient sei.

Bisher lauteten die bezüglichen Bestimmungen der
kantonalen SubmissionsVerordnung: Art. 22. Berufs-
verbände und Submittanten sind berechtigt, bei öffent-
lichen Submissionen der Behörde vor der Eröffnung
der Angebote Preisberechnungen mit den notwendigen
Einzelangaben einzureichen.

Erscheint die Berechnung eines Berufsverbandes der
vergebenden Behörde als angemessen, so soll die Verge-
bung an eines oder mehrere Angebote erfolgen, die nicht
erheblich davon abweichen.

Erklärt die Behörde die Berechnung eines Berufs-
Verbandes als unannehmbar, fo hat letzterer das Recht,
innert drei Tagen eine Überprüfung durch mindestens
zwei Sachverständige zu verlangen. Die Sachverständigen
werden zu gleichen Teilen von der vergebenden Behörde
und dem betreffenden Berufsverband bezeichnet. Der
einstimmige Befund der Sachverständigen, bestehe dieser
in einer Bestätigung oder Berichtigung der Berechnung
des Berufsoerbandes, ist im Sinne von Absatz 2 dieses
Artikels für die Vergebung maßgebend.

Liegen keine Berechnungen von Berufsverbänden vor
oder können sich die Sachverständigen nicht einigen, fo
hat die Behörde die Vergebung nach freiem Ermessen
in Würdigung des in Art. 21 aufgestellten Grundsatzes
vorzunehmen (d. h. der Zuschlag soll zu einem mit der
geforderten Arbeitsleistung in richtigem Verhältnis stehen-
den Preis erfolgen).

In Berücksichtigung der oben genannten Einwände
des Gewerbeverbandes hat der Regierungsrat die Ar-
tikel 22 u. 23 der Submisfionsverordnung vom 30. Mai
versuchsweise und auf Zusehen hin, wie folgt abgeändert:

Art. 22. Zur Beurteilung der Preiswürdigkeit im
Sinne von Art. 21 können die Bewerber und Berufs-
verbände der Behörde vor der Eröffnung Angebote-
Preisberechnungen einreichen. Ist die von einem Berufs-
verband eingereichte Berechnung auf Grund der Konjunk-
tmverhältnifse fachmännisch und sorgfältig durchgeprüft,
so soll sie bei der Vergebung als Wegleitung dienen.

Art. 23. Die Vergebung einer Arbeit oder Liefe-
rung an ein Angebot, das in der bereinigten Endsumme
mehr als etwa 12 Prozent niedriger ist als die weg-
leitende Berechnung des Berufsverbandes, erfolgt erst
nach Prüfung der in der gleichen Art wie die Verbands-
rechnung aufgestellten Detailberechnung des betreffenden
Bewerbers und nachdem dem Berufsverband Gelegenheit
zur Rechtfertigung seiner Preisansätze geboten wurde.

verdsiMmzeit.
Kantonal-ziircherìscher Gewerbeverband. Die Dele-
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